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RS VwGH Erkenntnis 1994/12/15
93/15/0151

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1994

Rechtssatz

Die zur Deckung der Abfertigungsrücklage angescha ten Wertpapiere sind bei der Bewertung unter den Besitzposten

zu veranschlagen; aus einer Regelung, wonach bestimmt qualifizierte Schulden nicht abzugsfähig sind, ergibt sich nicht,

daß zum Betriebsvermögen gehörende Aktiva nicht zu berücksichtigen sind (Hinweis: E 22.3.1993, 93/13/0034).

Im RIS seit

14.01.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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